
   
 
 

Änderung Abrechnungsperiode 
Rechnungen Wasser, Wasserversorgung Auw 
Rechnungen Kanalisationsbenützungsgebühren, Gemeinde Auw 
 
Der Vorstand der Wasserversorgungs-Genossenschaft Auw hat entschieden, die Abrech-
nungsperiode neu auf 01.01. – 31.12. zu ändern (bisher: 01.03. – 28.02.). Im aktuellen Jahr 
wird somit zusätzlich zur Abrechnung per 28.02.2023 noch eine Abrechnung per 31.12.2023 
erfolgen. Ab dem Jahr 2024 erfolgt dann die jährliche Abrechnung für die Periode 01.01. – 
31.12.  
Bei den Grossverbrauchern wird weiterhin halbjährlich (neu per 30.06. und 31.12.) abgelesen 
und abgerechnet.  
 
Da die Gemeinde Auw die Kanalisationsbenützungsgebühren aufgrund des Wasserverbrau-
ches verrechnet, wird in Zukunft auch bei diesen Rechnungen die Abrechnungsperiode gemäss 
obenstehenden Informationen angepasst. Es werden neu keine Akontorechnungen mehr ge-
stellt. Die Abrechnung der Grossverbraucher erfolgt für die Kanalisationsbenützungsgebühren 
nur jährlich.  
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